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 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Ausschuss für Umwelt und 
Technik 

01.01 04.12.07 X    

2.  Gemeinderat 11.00 18.12.2007  X     

3.        

4.        
 
 Einladung an Bezirksbeirat/ Sachverständige 

 
 
Finanzielle Auswirkungen ?  X  ja  nein 
 
 
Beschluss/Antrag: 
 

Das Projekt „Klimaschutz in Mannheim – KliMA“ wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die 
Verwaltung wird beauftragt, die hierin aufgeführten weiteren Schritte zu verfolgen.

Beschlussvorlage 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme   

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse usw.)  ./. 

 Kosten zu Lasten der Stadt   

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-   vgl. Sachverhalt 
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten) 
 zu erwartende Erträge  ./. 

 jährliche Belastung     
 
 
 
 
 
    Dr. Kurz    Quast 
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Kurzfassung des Sachverhaltes 

 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen und weltweiten Debatten vor dem Hintergrund des 

drohenden Klimawandels haben die kommunalen Aktivitäten erheblich an Bedeutung gewonnen. 

Die Kommunen stehen - auch im Hinblick auf die nun von der Bundesregierung beschlossenen 

Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm - vor neuen Herausforderungen. Nach 

dem Grundsatz „Global denken – lokal handeln“ nehmen die deutschen Städte und Gemeinden als 

die bürgernächste politische Ebene ihre besondere Verantwortung für den Klimaschutz in der 

Gesellschaft wahr. Umdenken und schnelles Handeln ist erforderlich.  

Im Bereich des Klimaschutzes müssen zahlreiche Stellen der kommunalen Verwaltung, auch 

ämterübergreifend, beteiligt und zusammengeführt werden. Dies erfordert geeignete 

Kommunikationsstrukturen und die Akzeptanz der Ziele eines städtischen Klimaschutzprogramms. 

Mannheim ist aktiv und handelt: Mit dem hier vorgestellten Klimaschutzprojekt KliMA befasst sich 

die Stadtverwaltung mit der strukturellen und konzeptionellen Neuausrichtung des Klimaschutzes 

in Mannheim und berücksichtigt dabei eine Vielzahl von Anträgen und Anfragen von den 

Fraktionen des Gemeinderates.  

Die bereits im Juli dieses Jahres beschlossene Fortschreibung des Klimakonzeptes 2020 durch 

das ifeu-Institut Heidelberg ist Ausgangspunkt und zugleich Bestandteil des vom Fachbereich 

Baurecht und Umweltschutz erarbeiteten Projekts KliMA. Da es sich um komplexe 

Aufgabenstellungen mit der notwendigen Einbindung verschiedener Fachbereiche, Eigenbetriebe, 

städtischen Gesellschaften und außerstädtischen Institutionen handelt, erfolgt deren Bearbeitung 

innerhalb einer Projektstruktur. Das Projekt soll als übergeordnetes Organ einen 

Lenkungsausschuss erhalten, dem ein fachlicher Beirat zugeordnet ist und eine Projekt-

koordinationsgruppe mit einer Stabsstelle im FB 63.   

Die Ausschöpfung des Potenzials der Stadt Mannheim im Klimaschutz hängt davon ab, dass die 

dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sachlich und personell geschaffen werden. Die konkrete 

Durchführung der Projektmaßnahmen wird maßgeblich von der Haushaltslage, d. h. davon 

beeinflusst, in welchem Umfang Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden können. Einzelne 

Maßnahmen aus dem Projekt sind bereits in der Planungs- bzw. Bearbeitungsphase.  

Diese Einzelmaßnahmen werden einschließlich der finanziellen, haushaltsmäßigen Auswirkungen 

näher beschrieben. Es handelt sich hierbei um die energetische Sanierung und das 

Energiemanagement städtischer Gebäude, die Fördermaßnahmen der Stadt Mannheim, die 

Einrichtung einer Energieagentur, die  Weiterentwicklung der Solardachbörse und die 

Machbarkeitsstudie einer Fotovoltaikanlage auf der Friesenheimer Insel.    
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Das Klimaschutzprojekt ist kein statisches Instrument. Es ist darauf ausgerichtet, durch 

permanente Verbreiterung der Wissensbasis neue und effizientere Instrumente zu erkennen und 

umzusetzen. Zugleich ist es erforderlich, den Prozess des Wandels voranzutreiben und 

gemeinsam mit den Akteuren Ziele zu definieren und ihre Erreichung zu überprüfen.  

Zu diesem Zweck wird das Projekt KliMA mit langfristiger Dauer eingerichtet unter dem Aspekt der 

Nachhaltigkeit und einer ständigen Anpassung an die Erfordernisse wissenschaftlicher, 

technischer sowie gesetzlicher Entwicklungen und damit mit einer Ausrichtung auf eine 

dynamische Fortschreibung.  

Die Verwirklichung des Projekts Klimaschutz in Mannheim erfordert große Anstrengungen von 

allen gesellschaftlichen Akteuren. Die Stadt, die Wirtschaftsunternehmen, die Bürger müssen 

zusammenwirken, um die klimapolitischen Zielsetzungen zu erreichen. Mit der Vorlage des 

Klimaschutzprojekts nimmt das Bau- und Umweltdezernat federführend diese Verantwortung wahr 

und baut auf die Unterstützung aller Beteiligten.  
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Sachverhalt 

 

 

1. Anlass und Ausgangssituation 
 

Die in den vergangenen Jahren auch für Mitteleuropa konstatierte Zunahme von Intensität und 

Häufigkeit extremer Wetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser und Hitzewellen deutet darauf 

hin, dass der Klimawandel bereits begonnen hat. Damit sind weit reichende Folgen für Mensch 

und Natur verbunden, von denen auch die Kommunen in erheblichem Maße betroffen sein 

werden. Eine Vielzahl der prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels können durch eine 

Minderung freigesetzter klimaschädlicher Gase hinausgezögert oder verringert werden.             

Das bedeutet: je rechtzeitiger und ehrgeiziger die Emissionsminderung und damit die Aktivitäten 

zum Klimaschutz, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Folgen des Klimawandels 

geringer ausfallen.  

Die Kommunen waren bereits in der Vergangenheit aktiv. So hat sich die Stadtverwaltung 

Mannheim bereits vor mehr als 10 Jahren das Thema Klimaschutz auf die Agenda gesetzt.    

Eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung der Stadt im Klimaschutz enthält die 

Beschlussvorlage 264/2007, mit der die Fortschreibung des Klimakonzepts 2020 beschlossen 

wurde. 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen und weltweiten Debatten vor dem Hintergrund des 

drohenden Klimawandels haben die kommunalen Aktivitäten erheblich an Bedeutung gewonnen. 

Die Kommunen stehen - auch im Hinblick auf die nun von der Bundesregierung beschlossenen 

Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm - vor neuen Herausforderungen. 

Nach dem Grundsatz „Global denken – lokal handeln“ nehmen die deutschen Städte und 

Gemeinden als die bürgernächste politische Ebene ihre besondere Verantwortung für den 

Klimaschutz in der Gesellschaft wahr. Umdenken und schnelles Handeln ist erforderlich.  

Ob nun eine Fotovoltaikanlage errichtet wird, kommunale Gebäude energetisch saniert werden, 

ein Baugebiet nach ökologischen Kriterien ausgewiesen oder ein kommunales umweltschonendes 

Verkehrskonzept entwickelt wird – Städte und Gemeinden sind auf vielen Gebieten sehr aktiv.  

Mit diesen Maßnahmen leisten sie einen wichtigen Beitrag, die CO2-Emissionen zu reduzieren und 

somit eine Verbesserung der Umweltsituation zu erreichen.  

Auch Mannheim ist somit aufgefordert, den vor 10 Jahren begonnenen Weg jetzt konsequent 

fortzusetzen und weitere konkrete Schritte zur Umsetzung der Klimaschutzziele zu entwickeln. 
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Die Stadtverwaltungen selbst sind jedoch nur für 2-5% der CO2-Emissionen einer Stadt 

verantwortlich. Um die für die übrigen 95-98% verantwortlichen Akteure Haushalte, Gewerbe, 

Industrie etc. zum Klimaschutz zu motivieren, muss die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen.    

Die Vorbildfunktion der Kommune führt zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit für energie-

wirtschaftliche Zusammenhänge.  

Im Bereich des Klimaschutzes müssen zahlreiche Stellen der kommunalen Verwaltung, auch 

ämterübergreifend, beteiligt und zusammengeführt werden. Dies erfordert geeignete 

Kommunikationsstrukturen und die Akzeptanz der Ziele eines städtischen Klimaschutzprogramms. 

 
 
2. Das Mannheimer Klimaschutzprojekt KliMA – Mannheim handelt 
 

Mannheim ist aktiv und handelt: Mit dem hier vorgestellten Projekt KliMA – Klimaschutz in 

Mannheim - befasst sich die Stadtverwaltung mit der strukturellen und konzeptionellen 

Neuausrichtung des Klimaschutzes in Mannheim (siehe Anlage Projekt KliMA).  

Es liegen eine Vielzahl von Anträgen und Anfragen von den Fraktionen des Gemeinderates vor,  

die sich mit entsprechenden Fragestellungen zum Einsatz erneuerbarer Energien, zum 

Energiemanagement städtischer Gebäude, zur Gründung einer Energieagentur, zu Fördermaß-

nahmen usw. beschäftigen und im Projekt KliMA berücksichtigt werden.  

Grundlage für das Mannheimer Klimaschutzprojekt waren ebenso die „Leitlinien 2007-2015. Mein 

Konzept für unsere Stadt“ von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz mit den darin gesetzten 

Schwerpunkten im Bereich Umwelt und Stadtentwicklung.  

Ein erster Schritt, sich den neuen Herausforderungen des Klimawandels als Kommune zu stellen, 

ist die bereits im Juli diesen Jahres beschlossene Fortschreibung des Klimakonzeptes 2020 durch 

das ifeu-Institut Heidelberg. Auf der Basis der bisherigen Klimaschutzstrategien in Mannheim soll 

damit ein ambitionierter Maßnahmenkatalog entwickelt werden.  

Das Klimakonzept 2020 ist Ausgangspunkt und zugleich Bestandteil eines vom Fachbereich 

Baurecht und Umweltschutz erarbeiteten Klimaschutzprojekts der Stadt Mannheim, Kurztitel 

KliMA, welches Inhalt dieser Beschlussvorlage ist.   
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2.1 Organisation und Aufbau des Klimaschutzprojekts 
 

Mannheim kann und wird sich den klimapolitischen Herausforderungen stellen und seinen Beitrag 

zu einem wirksamen und nachhaltigen Klimaschutz leisten. Das Mannheimer Klimaschutzprojekt 

bildet das organisatorische Konzept zur Realisierung der vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz ab, 

für die sich die Stadt Mannheim verantwortungsbewusst einsetzen will. 

Da es sich um die Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen mit der notwendigen Einbindung 

verschiedener Fachbereiche, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften und außerstädtischen 

Institutionen handelt, arbeitet das Projekt mit folgender Aufbauorganisation: Das Projekt soll als 

übergeordnetes Organ einen Lenkungsausschuss erhalten, dem ein fachlicher Beirat zugeordnet 

ist und eine Projektkoordinationsgruppe mit einer Stabsstelle im FB 63 (siehe Anlage „Projekt 

KliMA“, Seite 3).  

Der Lenkungsausschuss mit dem Vorsitzenden Bürgermeister Quast ist das oberste 

Entscheidungsgremium in der Projektverantwortung und –lenkung. Der Lenkungsausschuss 

genehmigt die Projektplanung und konkretisiert die Ziele des Projekts. Der zugeordnete Beirat 

unterstützt den Lenkungsausschuss dabei fachlich. Die Projektkoordinationsgruppe hat den 

Auftrag der sachlichen und methodischen Projektführung und der fachkompetenten 

Projektbetreuung. Von hier aus werden die einzelnen Projektgruppen mit konkreten 

Arbeitsaufgaben ins Leben gerufen und die Maßnahmen gesteuert. Hierbei geht es vor allem um 

die Überprüfung der sachlichen Zielerreichung und Koordination zur Einhaltung von Kosten und 

Terminen. Gleichzeitig laufen hier die Einzelprojekte wieder zusammen und werden miteinander 

abgestimmt. Für die Projektorganisation bedient sich die Projektkoordinationsgruppe einer 

Stabsstelle im FB 63.  

Die eigentliche Arbeitsebene des Projekts besteht aus den Hauptaufgabengruppen, denen 

einzelne Unteraufgaben zugeordnet werden. Die inhaltliche Beschreibung dieser Einzelprojekte 

erfolgt hier anschließend unter Ziffer 2.2. 

Die Aufgabenpakete im Projekt setzen sich zusammen aus den gestellten Anträgen, bereits 

etablierten Maßnahmen mit Erweiterungspotenzial und neuen verwaltungsinternen Ideen. Diese 

Aufgaben werden den einzelnen Projektgruppen zugeordnet und als Einzelprojekte mit einem 

Projektleiter und einem entsprechend zusammengestellten Fachteam bewältigt. Die Teams 

werden anhand der Aufgabenstellung gebildet und haben mit ihrem Projektleiter die 

Handlungsverantwortung für das einzelne Teilprojekt.  
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Eine Übersicht über die Anträge und Anfragen ist dem Projektentwurf beigefügt (siehe Anlage 

„Übersicht der Anträge und Anfragen der Fraktionen des Gemeinderates“). Die im Deckblatt dieser 

Beschlussvorlage aufgezählten Anträge und Anfragen wurden in das Projekt als zu bearbeitende 

Einzelaufgaben übernommen bzw. werden hiermit beantwortet. Die restlichen Anträge sind 

größtenteils bereits Bestandteil des Einzelprojekts „Klimakonzept 2020“. Die Nummerierung der 

Anträge / Anfragen von Nr. 1 – 20 aus der Übersicht findet sich in den Arbeitspaketen der 

Projektübersicht wieder. Die unterschiedliche Grauschattierung der Arbeitspakete im 

Projektentwurf spiegelt die Zuordnung zu Anträgen, etablierten Maßnahmen oder neuen Ideen 

wider (siehe Anlage „Projekt KliMA“, Seite 3). 

Die Projektstruktur kann sich jederzeit sowohl in den Hauptaufgabengruppen als auch den 

einzelnen Arbeitspaketen dem erforderlichen Handlungsrahmen anpassen. So können 

Maßnahmenvorschläge aus dem Klimaschutzkonzept 2020, welches eine Säule der 

Hautaufgabengruppen darstellt, sofort in Arbeitspakete überführt und dort umgesetzt werden. 

Auch auf weitere von außen initiierte Impulse und Vorgaben kann so flexibel reagiert werden. 

Gedacht wurde hierbei auch an zukünftige Entwicklungen auf der Gesetzgeberseite, wie z. B. das 

Erneuerbare Wärmegesetz von Baden-Württemberg (EWärmeG). 

 
 
2.2 Inhalte und Aufgaben des Klimaschutzprojekts 

 

Es gibt zahlreiche Handlungsfelder, in denen Mannheim in eigener Verantwortung tätig werden 

kann. Energetische Optimierung des Gebäudebestandes, Reduzierung des Energieverbrauchs, 

Einsatz regenerativer Energien, Verbesserung der Anlagentechnik, Bewusstseinsbildung und nicht 

zuletzt die Energieeffizienz in der eigenen Verwaltung sind Zielsetzungen, die in bestimmtem 

Umfang durch politische Steuerung auf der Ebene der Stadtpolitik gestaltbar sind.  

Das Klimaschutzprojekt ist kein statisches Instrument. Es ist darauf ausgerichtet, durch 

permanente Verbreiterung der Wissensbasis neue und effizientere Instrumente zu erkennen und 

umzusetzen. Zugleich ist es erforderlich, den Prozess des Wandels voranzutreiben und 

gemeinsam mit den Akteuren Ziele zu definieren und ihre Erreichung zu überprüfen. Zu diesem 

Zweck wird das Projekt KliMA mit langfristiger Dauer eingerichtet unter dem Aspekt einer 

ständigen Anpassung an die Erfordernisse wissenschaftlicher, technischer sowie gesetzlicher 

Entwicklungen und damit mit einer Ausrichtung auf eine dynamische Fortschreibung.  
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Die den Hauptaufgabengruppen untergeordneten Teilaufgaben im Projekt bilden sich, wie bereits 

in Ziffer 2.1 ausgeführt, aus den gestellten Anträgen, bereits etablierten Maßnahmen mit 

Erweiterungspotenzial und neuen verwaltungsinternen Ideen. Diese Hauptaufgabengruppen bilden 

die thematischen Schwerpunkte, denen sich die Stadt im Klimaschutzprojekt zunächst widmen will. 

Sie setzen sich aus folgenden Themengruppen zusammen: 

- Klimakonzeption 2020 der Stadt Mannheim 

- Energiemanagement städtischer Gebäude 

- Erneuerbare Energien 

- Energieversorgung 

- Energieeinsparmaßnahmen 

- Energieagentur der Stadt Mannheim 

- Stadtentwicklung / Bauleitplanung 

- Umweltschonender Verkehr 

Die erste, bereits begonnene Projektaufgabe ist die Bearbeitung des „Klimakonzept 2020 der Stadt 

Mannheim“ durch das ifeu-Institut Heidelberg. Die Fortschreibung der Klimaschutzkonzeption 

wurde bereits mit Beschluss Nr. 264/2007 genehmigt. Die Projektlaufzeit beträgt 12 Monate. 

Aufbauend auf dem Klimaschutzkonzept von 1999 soll ein Handlungsrahmen für die nächsten 

Jahre aufgezeigt werden. Die Ergebnisse werden in einem Maßnahmenkatalog dokumentiert, 

welcher wiederum in das Projekt KliMA unmittelbar einfließen und dieses maßgebend inhaltlich 

beeinflussen wird. Der Sektor stadteigene Einrichtungen wird im Gutachten zeitlich vorgezogen 

und spiegelt sich bereits in einer Teilaufgabe des Projekts wider „Ist-Analyse stadteigener 

Gebäude mit einer Bedarfermittlung zur energetischen Sanierung“ (siehe auch Ausführungen dazu 

unter Ziffer 3.1.). Wichtigste Voraussetzung, um langfristig Energie zu sparen, ist die Kenntnis über 

den genauen Energieverbrauch und dessen zeitlichen Verlauf. Denn nur, wer über die konkreten 

Verhältnisse informiert ist, hat die Möglichkeit, Einsparpotenziale aufzudecken und auszunutzen. 

So beschäftigen sich weitere für das Projekt vorgesehene Teilaufgaben mit dem Energie-

management städtischer Gebäude, dem Energiecontrolling und der Auswertung der Ergebnisse 

des Energie-Einspar-Contracting.  

Unter der Thematik Erneuerbare Energien soll die bestmögliche Ausschöpfung der Nutzung von 

Förderprogrammen geprüft werden. Außerdem sind innerhalb des Projekts eine Machbarkeitstudie 

zur Errichtung eines Solarkraftwerks (Fotovoltaikanlage) auf der Friesenheimer Insel (siehe Ziffer 

3.5) und die Prüfung der Möglichkeiten der weiteren Nutzung von Biomasse und Geothermie in 

Mannheim vorgesehen.   
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Im Bereich Energieversorgung befasst sich das Projekt mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes 

und der Möglichkeit der Nutzung von dezentralen Blockheizkraftwerken bzw. des Einsatzes von 

Nahwärme. 

Weitere Inhalte sind Initiativen an Schulen und Konzepte für klein- und mittelständische 

Unternehmen zur Energieeinsparung. 

Die Einrichtung einer Energieagentur bei der Stadt Mannheim und deren mögliche Aufgaben 

gehört ebenfalls zu den Schwerpunktaufgaben des Projekts. In einer regionalen Energieagentur 

können die Kompetenzen in Fragen Energieeinsparung, der Verbesserung der Energieeffizienz 

wie auch der Nutzung erneuerbarer Energien gebündelt und so eine Anlauf- und Informationsstelle 

geschaffen werden (Näheres dazu unter Ziffer 3.3.).  

Im Bereich Stadtentwicklung / Bauleitplanung soll über die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten 

von kommunalen Planungsinstrumenten wie beispielsweise Flächennutzungs- und 

Bebauungsplänen nachgedacht werden, um die Siedlungsentwicklung klimafreundlich zu 

gestalten. So können Energieeinsparkriterien für den Bau von Wohngebäuden festgesetzt, die 

energetisch optimierte Ausrichtung und Bauweise von Gebäuden festgelegt oder die Anbindung 

von Siedlungen an den öffentlichen Nahverkehr oder das Radwegenetz gefördert werden. Somit 

ist die Siedlungsgestaltung eine entscheidende Säule des Klimaschutzes.  

Das Projekt wird mit dem Schwerpunkt „Umweltschonender Verkehr“ ergänzt. Mit einer Politik, die 

auf Verkehrsvermeidung setzt, einer Förderung des nicht-motorisierten und des öffentlichen 

Verkehrs, aber auch Investitionen in einen klimaschonenden Fuhrpark bietet sich den Kommunen 

ein großer Gestaltungsspielraum, um lenkend in die Verkehrsentwicklung einzugreifen. Hier soll 

bei den Überlegungen im Projekt angesetzt werden.  

Zu den bereits etablierten Maßnahmen mit Entwicklungspotenzial gehören zum Beispiel der 

Mannheimer Wärmepass und die Vergabe von Fördermitteln an private Investoren bei 

Wärmedämmungen (siehe auch Ziffer 3.2).  Auch die im April 2007 gegründete Mannheimer 

Solardachbörse durch das Umweltforum mit finanzieller Unterstützung der Stadtverwaltung hat ihre 

ersten Erfahrungen als Plattform für Dachbesitzer und potenzielle Investoren gesammelt und wird 

weiterentwickelt (siehe Ziffer 3.4). 

 

 

3. Einzelmaßnahmen des Klimaschutzprojekts und deren haushaltsmäßige Auswirkung 
 

Einzelne Maßnahmen aus dem Projekt sind bereits in der Planungs- bzw. Bearbeitungsphase. 

Diese Einzelmaßnahmen und deren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt werden im 

Folgenden näher beschrieben.  
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Es handelt sich hierbei um die energetische Sanierung und das Energiemanagement städtischer 

Gebäude, die Fördermaßnahmen der Stadt Mannheim, die Einrichtung einer Energieagentur, die  

Weiterentwicklung der Solardachbörse und die Machbarkeitsstudie einer Fotovoltaikanlage auf der 

Friesenheimer Insel.    

 

 

3.1 Energetische Sanierung und Energiemanagement städtischer Gebäude 
 

Im direkten Einflussbereich der Kommune liegen die stadteigenen Liegenschaften. Energie- und 

kosteneinsparende Aktivitäten der Stadt an ihren eigenen Gebäuden haben eine wichtige 

Vorbildfunktion und verdeutlichen das Engagement der Stadt im Klimaschutz als Signalwirkung 

nach außen. Die erzielbaren Einsparungen beim Energieverbrauch und damit bei den Kosten 

hängen in hohem Maße von Organisation und Ausstattung des Energiemanagements ab. 

Mit der Einführung des Sachgebietes Technische Energiebewirtschaftung im Jahr 1984 hat die 

Stadt Mannheim schon frühzeitig die Weichen für ein systematisches Energiemanagement der 

städtischen Einrichtungen gestellt. Innerhalb von 10 Jahren konnten dadurch Kosten von etwa 49 

Mio. DM (ca. 25 Mio. EUR) eingespart werden (Quelle: Energiebericht 1995). Aufbauend auf dem 

Klimaschutzkonzept des ifeu-Instituts aus dem Jahr 1999, das bis zum Jahr 2010 für die 

städtischen Gebäude ein Einsparpotenzial von 18% ausgewiesen hatte, wurde das Engagement 

im Energiemanagement in Mannheim ab dem Jahr 2000 verstärkt. Unter dem Haushaltstitel 

„Umsetzung des Klimaschutzkonzepts“ wurden in den Jahren 2000 bis 2002 jeweils 500.000 EUR, 

im Jahr 2003 noch 300.000 EUR für Effizienzsteigerungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Dies 

führte zwischen 2000 und Mitte 2003 über die Nutzungszeit der Maßnahmen zu 

Kosteneinsparungen von etwa 3,8 Mio. EUR. In den Folgejahren konnten diese Sanierungs-

maßnahmen allerdings aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Mannheim nicht mehr 

fortgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimaschutzdiskussion und vor allem auch 

der erheblich gestiegenen Energiepreise ist eine erneute Aktivierung des Haushaltstitels 

„Umsetzung des Klimaschutzkonzepts“ dringend geboten.  

Um die geplanten Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten bei den Einrichtungen der Stadt 

Mannheim jeweils in dem optimal wirtschaftlichen Standard umzusetzen, sind zusätzliche 

Investitionen einzuplanen. Wirtschaftliche Effizienzmaßnahmen sind z. B. die Unterschreitung der 

Vorgaben der EnEV (Energieeinsparverordnung) um 30% oder auch die Durchführung von 

besonders effizienten Sanierungen der Beleuchtungsanlagen (Beispiel: tageslichtabhängige 

Beleuchtungssteuerung im Collini-Center).  
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Durch diese erhöhten Effizienzstandards können auch bereits heute zukünftige gesetzliche 

Anforderungen (z. B. die Novellierung der EnEV) eingehalten werden. Zur Umsetzung dieser 

Standards sollen für das Jahr 2008  500.000 EUR und für 2009 sowie 2010 Haushaltsmittel von 

jährlich 1 Mio. EUR bereit gestellt werden. Dadurch können Energieeinsparungen in etwa 

dreifacher Höhe induziert werden. Begleitet werden die Maßnahmen durch ein enges Controlling 

der Einspareffekte. So können die Erfolge zeitnah dargestellt und Defizite in der Technik und 

Betriebsführung erkannt werden.  

Im Klimakonzept 2020 wird das Energiemanagement stadteigener Einrichtungen in der zeitlichen 

Rangfolge mit oberster Priorität bearbeitet. Es wird eine Energiebilanz für die städtischen Gebäude 

auf der Basis der bis Ende 2007 vorliegenden Daten beim Fachbereich Hochbau erstellt. Diese 

Daten bilden die Entscheidungsgrundlage für den Einsatz der Haushaltsmittel „Umsetzung des 

Klimaschutzkonzepts“.  

Neben der energetischen Sanierung städtischer Gebäude bietet der Neubau von 

energieeffizienten Gebäuden eine entscheidende Möglichkeit, auch langfristig erheblich Energie 

einzusparen. Im Rahmen des Klimakonzepts 2020 soll eine städtische Energierichtlinie erarbeitet 

werden, in der Energiestandards für Neubauten und Generalsanierungen festgesetzt werden       

(z. B. EnEV-Vorgaben minus 30 % oder Passivhausstandard). Die höheren Investitionskosten für 

energieeffizientes Bauen amortisieren sich in der Regel sehr schnell. Kindergärten eignen sich     

z. B. ideal für eine Passivbauweise. Energiesparen und klimafreundliche Energieerzeugung 

können hierbei Hand in Hand gehen. Eine erste Anwendungsmöglichkeit der Energierichtlinie bei 

einem städtischen Neubau könnte innerhalb der Umsetzung der Beschlussvorlage 441/2007 

„Tageseinrichtungen für Kinder – Ausbau des Kinderkrippenangebots in Mannheim im 

Kindergartenjahr 2008/09“ erfolgen und hier Bestandteil in diesem Klimaprojekt sein. 

 

 

3.2 Förderprogramm der Stadt Mannheim 
 

Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende können ebenso wie die Verwaltung ihr 

Energieeinsparpotenzial erheblich steigern. Hier können die Kommunen durch eigenes 

vorbildliches Verhalten mit gutem Beispiel voran gehen und zusätzlich über Förderprogramme 

oder Zuschüsse, Anreize zum Energiesparen schaffen. 

Etwa ein Viertel der in Mannheim entstehenden Kohlendioxid-Emissionen werden von den privaten 

Haushalten verursacht. Durch die energetische Sanierung älterer Gebäude können erhebliche 

CO2-Minderungspotenziale umgesetzt werden.  
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Da Verordnungen im privaten Bereich nur selten direkt greifen, müssen hier andere Wege zur 

verstärkten Motivation der Hausbesitzer und anderer Akteure im Baubereich beschritten werden. 

Um den Hauseigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern einen Anreiz für eine energetische 

Sanierung zu geben, hat die Stadt Mannheim bereits im Jahr 2000 ein eigenes Förderprogramm 

verabschiedet. Der Fachbereich Baurecht und Umweltschutz zahlt seitdem sanierungswilligen 

Mannheimer Gebäudebesitzern einen Zuschuss für die Außenwanddämmung, den Austausch der 

Fenster mit Wärmeschutzglas sowie die Dachdämmung.  

Bekanntlich löst eine Zuwendung der städtischen Fördermittel das Sechsfache an Investitionen 

aus. Damit ist das Förderprogramm auch als Mittelstandförderprogramm zu werten und trägt zur 

Stärkung des lokalen und regionalen Handwerks bei. 

Ein wichtiges Kriterium, an das die Auszahlung der Fördermittel gebunden sind, ist die Vorlage 

eines "Mannheimer Wärmepasses“ oder eines "EnergieSparChecks" des Handwerks. Diese 

beiden Formen der Energiebilanzierung geben dem Hausbesitzer schnell und sicher einen 

Überblick, welche energetischen Sanierungsmaßnahmen an seinem Haus wirtschaftlich sinnvoll 

sind. Der Mannheimer Wärmepass wird seit 1999 gebührenfrei durch den Fachbereich Baurecht 

und Umweltschutz mit Unterstützung des Umweltforums erstellt. Dieses Angebot soll auch 

zukünftig aufrecht erhalten werden, da der Mannheimer Wärmepass im Gegensatz zum gesetzlich 

vorgeschriebenen Energieausweis dem Hausbesitzer nicht nur die Energiebilanz des Gebäudes 

aufzeigt, sondern, mit welcher Sanierungsmaßnahme Energie und damit Kosten und letztendlich 

CO2-Emissionen einspart werden können.  

Das städtische Förderprogramm hat sich in den letzten Jahren ausgezeichnet etabliert und wird 

rege von den Hausbesitzern in Anspruch genommen, so dass die Nachfrage bei Weitem das 

Angebot übersteigt. Derzeit werden im städtischen Haushalt jährlich 102.000 EUR für die 

energetische Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern bereit gestellt. In den letzten Jahren 

waren jedoch die gesamten Mittel spätestens Ende April eines Haushaltsjahres durch Anträge 

gebunden.  

Die meisten der abgelehnten Antragsteller mussten so ihre Sanierungsmaßnahme auf das 

folgende Jahr verschieben, in der Hoffnung, dann Fördermittel zu erhalten. Die Tendenz der 

Nachfrage ist weiterhin steigend. 2007 gingen bisher schon so viele Anfragen nach städtischen 

Zuschüssen ein, dass vermutlich schon Ende Januar 2008 die Haushaltsmittel erschöpft sein 

werden. Das Förderprogramm muss demzufolge dringend aufgestockt werden. Um dem 

Sanierungswillen der Gebäudeeigentümer gerecht zu werden und diesen weiter im Sinne des 

Klimaschutzprogramms der Stadt zu fördern, sollten für die Jahre 2008-2011 Mittel in Höhe von 

200.000 EUR/Jahr in der Haushaltplanung vorgesehen werden. 
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Die Überlegungen zu einer Ausweitung der Fördermöglichkeiten der Stadt Mannheim über die 

Wärmedämmmaßnahmen hinaus werden im Rahmen des Klimaschutzkonzepts 2020 einfließen 

und sich dann in dem Maßnahmenkatalog und letztendlich im Projekt KliMA widerspiegeln.  

Zahlreiche weitere Förderprogramme, die auf eine nachhaltige und energiesparende Wärme- und 

Stromversorgung zielen, halten Bund, Länder und Energieversorger bereit. Eine kürzlich 

erschienene Broschüre des BMU gibt einen Überblick über Fördergelder für Energieeffizienz und 

erneuerbare Energien. So wird der Einsatz erneuerbarer Energien (solarthermische Anlagen, 

Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Fotovoltaikanlagen) durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) sowie mit dem Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien (solarthermische Anlagen, 

Biomasseanlagen) des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert. Die 

Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Förder- und Zuschussmöglichkeiten durch die 

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende soll durch die Beratung in einer zu 

schaffenden Energieagentur der Stadt unterstützt werden (siehe Ziffer 3.3).  

 

 

3.3 Gründung einer Energieagentur 
 

In der für Klimafragen zuständigen Fachbehörde in der Abteilung Umweltschutz und Gewerbe-

aufsicht stößt man trotz enger Kooperation mit der Energieberatung des Umweltforums Mannheim 

an die personellen Grenzen. Andererseits steigt die Nachfrage an Beratungstätigkeiten in Fragen 

der Energieeinsparung, Energieeffizienz und CO2-Minderung ständig. Die Möglichkeit der 

Gründung einer eigenständigen, städtischen Energieagentur und deren Aufgabenprofil werden 

deshalb Inhalt des Projekts KliMA sein. Es besteht eine hohe Bereitschaft im privaten Sektor, bei 

Schulen, Vereinen, Kirchen und auch den Klein- und mittelständischen Unternehmen, einen 

konkreten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Um diese Absichten auf konkrete Projekte zu 

lenken, bedarf es einer ausreichenden Sachkenntnis und professionellen Unterstützung. Auch zur 

Ausschöpfung der Möglichkeiten öffentlicher Förderungen durch EU-, Bundes-, Landes- und 

eigene kommunale Programme besteht hoher Beratungsbedarf.  

All diese Aufgabenbereiche können nach Meinung des Fachbereiches Baurecht und Umweltschutz 

unten den geschilderten Rahmenbedingungen am besten durch eine Energieagentur abgedeckt 

werden. Von einer fachkundigen und unabhängigen, städtischen Energieberatung profitieren 

Umwelt, Bürger und die regionale Wirtschaft.  

Bereits 13 Städte, so auch Heidelberg und Stuttgart, in Baden-Württemberg betreiben eine solche 

Einrichtung, für deren Gründung das Land einen finanziellen Zuschuss zur Verfügung stellt.  

 

 


